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Text 

Anhang 1a 

Daten zu Bienenständen 

Adresse des Bienenstands 

Adresse oder Koordinaten des Bienenstands 

Betriebstypen 

(z. B: Landwirtschaft / Tierhalter / Bienen / Bienenstand 

 Landwirtschaft / Tierhalter / Bienen / einmaliger Wanderbienenstand) 

Datum der Aufnahme bzw. Beendigung des jeweiligen Betriebstyps 

Jährliche Erhebungen 

Anzahl der insgesamt betreuten Bienenstöcke zu den jeweiligen Erhebungsstichtagen (Datumsangabe) 
jeden Jahres. 


